
ABBUCHUNGS-ERLAUBNISABBUCHUNGS-ERLAUBNIS
an den TVE Burgaltendorf, Holteyer Str. 29, 45289 Essen

 

Ich/Wir erlauben dem TVE Burgaltendorf, die Beiträge und Gebühren vom nachfolgend
angegebenen Konto bis auf Widerruf, längstens bis zum Austrittstermin, abzubuchen.

Name und Vorname des/der Kontoinhabers/-in: Bank/Postgiroamt (nur erforderlich, wenn BLZ nicht bekannt):

Straße und Hausnummer: Bankleitzahl (BLZ): Konto-Nr.:

Postleitzahl und Wohnort: Datum/Unterschrift:

Die Abbuchungen erfolgen jeweils am 01. März für die Beiträge bis zum 30.06. d.J. und am 01.
September für die Beiträge/Gebühren bis zum 31.12.. Kursgebühren werden im Laufe der ersten
Kurswochen abgebucht.
Bei neu aufgenommenen Mitgliedern erfolgt die Angleichung der Beitragsabbuchungen an
diesen Rhythmus über die erste Abbuchung nach Bearbeitung der Aufnahme.
Bitte beachten Sie, dass Sie das Recht haben, jeder Abbuchung innerhalb von vier Wochen
ohne Angabe von Gründen zu widersprechen. Ihre Bank ist dann verpflichtet, Ihnen den
abgebuchten Betrag ohne Prüfung wieder gutzuschreiben. Sie gehen also kein Risiko ein.
Bitte beachten Sie aber auch, dass Ihre und unsere Bank dem TVE für jede erfolglose
Abbuchung - sei es wegen Widerspruchs, sei es wegen einer geänderten Bankverbindung - idR
Gebühren berechnen. Alle Daten werden in der Vereinsverwaltungssoftware des TVE
gespeichert.
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